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A. Der Ausgliederungstatbestand

Prof. Dr. Meinrad Dreher, LL.M. 322. Juni 2015     

 § 7 Nr. 2 VAG 2016: „eine Vereinbarung jeglicher Form zwischen einem 
Versicherungsunternehmen und einem Dienstleister, aufgrund derer der 
Dienstleister direkt oder durch weitere Ausgliederung einen Prozess, eine 
Dienstleistung oder eine Tätigkeit erbringt, die ansonsten vom 
Versicherungsunternehmen erbracht würde“

 Risikoorientierte Betrachtung

 Versicherungstypische Tätigkeiten

 Nachhaltigkeit

 Dauer 

 Mindestumfang der übertragenen Tätigkeiten



B. Die allgemeinen Ausgliederungsregelungen
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 Das Verantwortlichkeitsprinzip

 Keine Beeinträchtigung der Kontrollmöglichkeiten des Vorstands

 Keine Beeinträchtigung des aufsichtsbehördlichen Zugriffs

 Die Problematik der teilweisen Übernahme des § 64a Abs. 4 VAG



C. Die Ausgliederung wichtiger Funktionen oder 
Versicherungstätigkeiten (1)
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 Wichtige Funktionen oder Versicherungstätigkeiten

 Die Definition von EIOPA

 Die Risikoanalyse

 Der Katalog des § 32 Abs. 3 VAG 2016

 Keine wesentliche Beeinträchtigung der Qualität der Geschäftsorganisation

 Keine übermäßige Steigerung des operativen Risikos

 Keine Gefährdung der kontinuierlichen und zufriedenstellenden Dienstleistung

 Die Due Diligence und der aufsichtsrechtlich vorgegebene Inhalt des 
Ausgliederungsvertrags

 Die Meldepflichten



C. Die Ausgliederung wichtiger Funktionen oder 
Versicherungstätigkeiten (2)
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 Die Geschäftsorganisation beim Outsourcer

 Die Einbeziehung in das Risikomanagement und das IKS

 Der Ausgliederungsbeauftragte

 Die Geschäftsorganisation beim Dienstleister

 Eigenes Risikomanagement und IKS

 Fachliche Qualifikation und Zuverlässigkeit der Mitarbeiter, die an der 
Ausübung der übertragenen Aufgaben „mitwirken“

 Notfallpläne



D. Gruppensachverhalte
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 Kein Gruppenprivileg

 Risikomindernde Faktoren

 Die gruppenweite und gruppeneinheitliche Geschäftsorganisation

 Die gesellschaftsrechtlichen Einwirkungsrechte

 Nr. 48 BaFin Vorbereitung auf Solvency II – Outsourcing: Unter 
Umständen ist es zulässig, Aufgaben des Ausgliederungsbeauftragten auf 
eine andere Person zu übertragen, die bei einem anderen 
gruppenangehörigen Unternehmen angestellt ist.


